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Bericht und Beschlussempfehlung 
 
des Innen- und Rechtsausschusses 
 

a) Entwurf eines Gesetzes zur Neufassung des Landesplanungsgesetzes und 
zur Aufhebung des Landesentwicklungsgrundsätzegesetzes  

Gesetzentwurf der Landesregierung  
Drucksache 18/885 

b) Entwurf eines Gesetzes für eine verlässliche Raumordnungsplanung  

Gesetzentwurf der Fraktion der PIRATEN  
Drucksache 18/898 

c) Chancen erkennen, Potenziale nutzen - Gemeinsame Landesplanung mit 
Hamburg vorbereiten 

Antrag der Fraktion der FDP 
Drucksache 18/821 

 Zielvorstellungen der Landesregierung im Bereich der Landesplanung 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU 
Drucksache 18/874 

 

Der Landtag hat die Vorlagen zum Thema Landesplanung durch Plenarbeschluss 
vom 18. Juni 2013 federführend an den Innen- und Rechtsausschuss und mitbera-
tend an den Wirtschaftsausschuss überwiesen. Beide Ausschüsse haben sich mit 
den Vorlagen in mehreren Sitzungen befasst und eine schriftliche und mündliche An-
hörung durchgeführt. Sie schlossen ihre Beratungen jeweils in ihren Sitzungen am 
8. Januar 2014 ab.  

Zu a): 

In Übereinstimmung mit dem beteiligten Wirtschaftsausschuss empfiehlt der Innen- 
und Rechtsausschuss dem Landtag den Gesetzentwurf der Landesregierung zur 
Neufassung des Landesplanungsgesetzes und zur Aufhebung des Landesent-
wicklungsgrundsätzegesetzes, Drucksache 18/885, in der im letzten Teil der Be-

http://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl18/drucks/0800/drucksache-18-0874.pdf
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schlussempfehlung enthaltenen geänderten Fassung mit den Stimmen von SPD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und SSW gegen die Stimmen von CDU, FDP und PI-
RATEN zur Annahme. Änderungen gegenüber dem Ursprungsgesetzentwurf sind 
durch Fettdruck kenntlich gemacht.  

Zu b): 

Ebenfalls in Übereinstimmung mit dem mitberatenden Wirtschaftsausschuss emp-
fiehlt der federführende Innen- und Rechtsausschuss dem Landtag, den Gesetzent-
wurf der Fraktion der PIRATEN für eine verlässliche Raumordnungsplanung, Druck-
sache 18/898, für erledigt zu erklären. 

Zu c): 

In Übereinstimmung mit dem beteiligten Wirtschaftsausschuss empfiehlt der feder-
führende Innen- und Rechtsausschuss dem Landtag mit den Stimmen von CDU, 
SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und SSW gegen die Stimmen von PIRATEN und 
FDP, den Antrag der Fraktion der FDP, Chancen erkennen, Potenziale nutzen - Ge-
meinsame Landesplanung mit Hamburg vorbereiten, Drucksache 18/821, abzuleh-
nen. 

Der Innen- und Rechtsausschuss empfiehlt dem Landtag außerdem mit den Stim-
men von CDU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, PIRATEN und SSW bei Enthal-
tung der FDP, die folgende Beschlussempfehlung zu übernehmen und ihr zuzustim-
men: 

Der Landtag wolle beschließen:  

Der Landtag begrüßt die bereits bestehende langjährige landesplanerische 
Zusammenarbeit zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und Schles-
wig-Holstein. Er bittet die Landesregierung, diese Zusammenarbeit weiter zu 
intensivieren und zu prüfen, ob mit Blick auf die zukünftige Kooperation auch 
gemeinsame landesplanerische Leitlinien mit der Hansestadt Hamburg erar-
beitet und umgesetzt werden können.  

Perspektivisch sollte weiter geprüft werden, inwieweit stufenweise die landes-
planerische Zusammenarbeit auch Richtung Mecklenburg-Vorpommern und 
Niedersachsen ausgedehnt werden könnte. Dabei ist auch die bereits beste-
hende länderübergreifende Abstimmung zu Themen der Landesplanung in der 
Metropolregion Hamburg mit zu berücksichtigen. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, dem Landtag über aktuelle Entwick-
lungen zu berichten.  

Vor diesem Hintergrund zog die antragstellende Fraktion der CDU ihren Änderungs-
antrag Zielvorstellungen der Landesregierung im Bereich der Landesplanung, Druck-
sache 18/874, zurück. 

 

Barbara Ostmeier 
Vorsitzende 

http://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl18/drucks/0800/drucksache-18-0821.pdf
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Gesetz 
zur Neufassung des Landesplanungsgesetzes 

und zur Aufhebung des Landesent-
wicklungsgrundsätzegesetzes 

 
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 
 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung:  Ausschussvorschlag: 

Inhaltsübersicht  Inhaltsübersicht 

Artikel 1  Gesetz zur Neufassung des Lan-
 desplanungsgesetzes 

   unverändert 

Artikel 2  Übergangsvorschriften   

Artikel 3  Inkrafttreten, Außerkrafttreten   

Artikel 1 
Gesetz zur Neufassung des 
Landesplanungsgesetzes 

Artikel 1 
Gesetz zur Neufassung des 
Landesplanungsgesetzes 

Das Landesplanungsgesetz des Landes 
Schleswig-Holstein in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 10. Februar 1996 
(GVOBl. Schl.-H. S. 232), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 15. De-
zember 2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 542), erhält 
folgende Fassung: 

  unverändert 

„Gesetz über die Landespla-
nung  

(Landesplanungsgesetz - 
LaplaG) 

 

Inhaltsübersicht  Inhaltsübersicht 

Abschnitt I 
Allgemeine Bestimmungen 

unverändert 

§ 1 Regelungsbereich   

§ 2 Aufgaben der Raumordnung   

§ 3 Planungsräume   

§ 4 Landesplanungsbehörde   

Abschnitt II 
Raumordnungspläne 

 

§ 5 Allgemeine Vorschriften über Raum-
ordnungspläne 
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§ 6 Planänderungsverfahren   

§ 7 Planerhaltung   

§ 8 Landesentwicklungsplan   

§ 9 Regionalpläne   

Abschnitt III 
Verwirklichung der Planung, 
Zusammenarbeit, Raumord-

nungsverfahren 

 

§ 10 Raumordnerische Zusammenarbeit   

§ 11 Bauleitplanung   

§ 12 Abstimmung von Planungen und 
Maßnahmen, Auskunftspflicht 

  

§ 13 Zielabweichung   

§ 14 Raumordnungsverfahren   

§ 15 Durchführung und Ergebnis des 
Raumordnungsverfahrens 

  

§ 16 Gebühren für Raumordnungsverfahren   

§ 17 Vereinfachtes Raumordnungsverfah-
ren 

  

§ 18 Untersagung raumbedeutsamer Pla-
nungen und Maßnahmen, Anpassung 
an Ziele der Raumordnung 

  

§ 19 Ersatzleistungen   

Abschnitt IV 
Landesplanungsrat, Raumord-
nungsbericht, Raumbeobach-

tung 

 

§ 20 Landesplanungsrat   

§ 21 Organisation des Landesplanungsra-
tes 

  

§ 22 Raumordnungsbericht   

§ 23 Raumbeobachtung, Raumordnungsin-
formationssystem 

  

Abschnitt V 
Zentralörtliches System 

 

§ 24 Zentrale Orte und Stadtrandkerne   

§ 25 Ländliche Zentralorte   
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§ 26 Unterzentren   

§ 27 Unterzentren mit Teilfunktionen von 
Mittelzentren 

  

§ 28 Mittelzentren und Mittelzentren im 
Verdichtungsraum 

  

§ 29 Oberzentren   

§ 30 Stadtrandkerne   

Abschnitt I 
Allgemeine Bestimmungen 

Abschnitt I 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 
Regelungsbereich 

§ 1 
Regelungsbereich 

Dieses Gesetz regelt für die Raumordnung in 
Schleswig-Holstein Ergänzungen zum und 
Abweichungen vom Raumordnungsgesetz 
(ROG) vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I 
S. 2986), geändert durch Artikel 9 des Geset-
zes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585). 

  unverändert 

§ 2 
Aufgaben der Raumordnung 

§ 2 
Aufgaben der Raumordnung 

Aufgabe der Raumordnung ist es, den Ge-
samtraum des Landes Schleswig-Holstein 
und seine Teilräume nach Maßgabe der Leit-
vorstellungen und der Grundsätze der §§ 1 
und 2 ROG zu entwickeln, zu ordnen und zu 
sichern. Dabei muss insbesondere dafür Sor-
ge getragen werden, dass 

 (1) Aufgabe der Raumordnung ist es, den 
Gesamtraum des Landes Schleswig-Holstein 
und seine Teilräume nach Maßgabe der Leit-
vorstellungen und der Grundsätze der §§ 1 
und 2 ROG zu entwickeln, zu ordnen und zu 
sichern. Dabei muss insbesondere dafür Sor-
ge getragen werden, dass 

1. durch Raumordnungspläne die unter-
schiedlichen Anforderungen an den Raum 
aufeinander abgestimmt und die auf der 
jeweiligen Planungsebene auftretenden 
räumlichen Nutzungskonflikte ausgegli-
chen werden und hierdurch zugleich Vor-
sorge für einzelne Raumfunktionen und 
Raumnutzungen getroffen wird, 

 1.  unverändert 

2. die raumwirksamen Planungen der Minis-
terien (Fachplanungen des Landes), der 
Gemeinden, Gemeindeverbände, Kreise 
und aller anderen Planungsträger ent-
sprechend den Erfordernissen der Raum-
ordnung abgestimmt werden, 

 2.  unverändert 

3. durch regionale und überregionale Zu-
sammenarbeit sowie das Setzen von Ent-
wicklungsimpulsen die Potenziale und 
Synergieeffekte einer zukunftsorientierten 
Gestaltung des Landes Schleswig-
Holstein einschließlich ihrer Landesgren-

 3. die raumwirksamen Planungen der Mi-
nisterien (Fachplanungen des Landes), 
der Gemeinden, Gemeindeverbände, 
Kreise und aller anderen Planungsträ-
ger entsprechend den Erfordernissen 
der Raumordnung abgestimmt werden; 
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zen überschreitenden Bezüge aufgegriffen 
und gestärkt werden; hierdurch soll auch 
die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes 
Schleswig-Holstein verbessert werden. 

hierdurch soll auch die nachhaltige 
Raumentwicklung Schleswig-Holsteins 
verbessert werden, die gleichzeitig zur 
Wettbewerbsfähigkeit des Landes bei-
trägt. 

  (2) Der Gesamtraum schließt auch den 
Untergrund im Landesgebiet von Schles-
wig-Holstein ein. Untergrund im Sinne die-
ses Gesetzes sind diejenigen unterirdi-
schen Bereiche, denen aufgrund ihrer Tief-
lage für oberflächige Nutzungen, insbe-
sondere solche baulicher Art, in der Regel 
keine Bedeutung zukommt. 

§ 3 
Planungsräume 

§ 3 
Planungsräume 

Schleswig-Holstein ist in drei regionale Pla-
nungsräume eingeteilt: 

  unverändert 

Planungsraum I:   

Kreisfreie Stadt Flensburg, Kreise Nordfries-
land und Schleswig-Flensburg. 

  

Planungsraum II:   

Kreisfreie Städte Kiel und Neumünster, Kreise 
Plön und Rendsburg-Eckernförde. 

  

Planungsraum III:   

Kreisfreie Stadt Lübeck, Kreise Dithmarschen, 
Herzogtum Lauenburg, Ostholstein, Pinne-
berg, Segeberg, Steinburg und Stormarn. 

  

§ 4 
Landesplanungsbehörde 

§ 4 
Landesplanungsbehörde 

Landesplanungsbehörde ist die Ministerpräsi-
dentin oder der Ministerpräsident des Landes 
Schleswig-Holstein. 

  unverändert 

Abschnitt II 
Raumordnungspläne 

Abschnitt II 
Raumordnungspläne 

§ 5 
Allgemeine Vorschriften über 

Raumordnungspläne 

§ 5 
Allgemeine Vorschriften über 

Raumordnungspläne 

(1) Raumordnungspläne sind der Landesent-
wicklungsplan als landesweiter Raum-
ordnungsplan und die Regionalpläne für die 
Planungsräume. Planungsträger für die 
Raumordnungspläne ist die Landesplanungs-
behörde. Das Verfahren zur Aufstellung der 

 (1) unverändert 
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Raumordnungspläne richtet sich nach den 
Absätzen 4 bis 11 und den §§ 7 bis 11 ROG. 
Die Raumordnungspläne legen die anzustre-
bende räumliche Entwicklung für einen Zeit-
raum von regelmäßig fünfzehn Jahren fest 
(Planungszeitraum). Sie sind bei Bedarf der 
Entwicklung anzupassen und insoweit gemäß 
§ 6 Abs. 1 zu ändern. § 6 bleibt unberührt. 

(2) In den Raumordnungsplänen ist sicherzu-
stellen, dass den räumlichen Erfordernissen 
der Verteidigung, des Zivilschutzes und der 
Konversion nicht mehr benötigter ehemaliger 
militärischer Liegenschaften Rechnung getra-
gen wird. 

 (2) unverändert 

(3) Die raumrelevanten Inhalte der regionalen 
und überregionalen Landschaftsplanung so-
wie die räumlichen Erfordernisse des Klima-
schutzes und der Anpassung an den Klima-
wandel sind bei der Aufstellung von Raum-
ordnungsplänen zu berücksichtigen. 

 (3) Die raumrelevanten Inhalte der regionalen 
und überregionalen Landschaftsplanung so-
wie die räumlichen Erfordernisse des Klima-
schutzes und der Anpassung an den Klima-
wandel sind bei der Aufstellung von Raum-
ordnungsplänen zu berücksichtigen. Im Un-
tergrund können in den Raumordnungs-
plänen einzelne unterirdische Teilräume 
bestimmten öffentlichen Zwecken gewid-
met oder im Interesse eines öffentlichen 
Zwecks gegenüber bestimmten Verände-
rungen geschützt werden. Ein derartiger 
Zweck kann auch in der Erhaltung be-
stimmter Beschaffenheiten des Unter-
grundes, insbesondere besonderer geolo-
gischer oder geomorphologischer Forma-
tionen, bestehen. 

(4) Das Aufstellungsverfahren leitet die Lan-
desplanungsbehörde durch Bekanntmachung 
der allgemeinen Planungsabsichten im Amts-
blatt für Schleswig-Holstein ein. 

 (4) Das Aufstellungsverfahren leitet die Lan-
desplanungsbehörde durch Bekanntmachung 
der allgemeinen Planungsabsichten im Amts-
blatt für Schleswig-Holstein ein. Die Landes-
planungsbehörde veröffentlicht diese Be-
kanntmachung nachrichtlich im Internet. 

(5) Zu dem Entwurf eines Raumordnungs-
plans erhalten nach § 10 Abs. 1 Satz 1 ROG 
neben der Öffentlichkeit insbesondere folgen-
de in ihren Belangen berührte öffentliche Stel-
len (Beteiligte) Gelegenheit zur Stellungnah-
me: 

 (5) unverändert 

1. kreisangehörige Städte und Gemeinden 
über die Kreise, 

  

2. die Kreise,   

3. die kreisfreien Städte,   

4. die sonstigen öffentlichen Stellen nach § 3 
Abs. 1 Nr. 5 ROG, 

  

5. die nach § 40 des Landesnaturschutzge-
setzes vom 24. Februar 2010 (GVOBl. 
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Schl.-H. S. 301, ber. S. 486), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
13. Juli 2011 (GVOBl. S. 225), anerkann-
ten Vereine sowie der Landesnatur-
schutzverband, 

6. Nachbarländer und -staaten nach den 
Grundsätzen von Gegenseitigkeit und 
Gleichwertigkeit, 

  

7. Personen des Privatrechts, für die eine 
Beachtenspflicht nach § 4 Abs. 1 Satz 2 
ROG begründet werden soll, 

  

8. die Kommunalen Landesverbände,   

9. die Industrie- und Handelskammern sowie 
die Handwerkskammern, 

  

10. sonstige Verbände und Vereinigungen, 
insbesondere Verbände und Vereinigun-
gen der dänischen Minderheit, der Friesen 
sowie der deutschen Sinti und Roma. 

  

(6) Den Beteiligten nach Absatz 5 sind die 
nach § 10 Abs. 1 ROG erforderlichen Unter-
lagen zu übersenden. Zusätzlich werden ih-
nen die Unterlagen in elektronischer Form 
übermittelt sowie im Internet bereitgestellt. 
Innerhalb einer Frist von vier Monaten nach 
Zuleitung der Unterlagen haben die Beteilig-
ten nach Absatz 5 die Möglichkeit, gegenüber 
der Landesplanungsbehörde eine Stellung-
nahme abzugeben; die Landesplanungsbe-
hörde kann die Frist erforderlichenfalls ange-
messen verlängern. Die Stellungnahmen 
können in schriftlicher oder in elektronischer 
Form erfolgen. Die Stellungnahmen der kreis-
angehörigen Städte und Gemeinden sind der 
Landesplanungsbehörde innerhalb der ge-
setzten Frist über die Kreise zuzuleiten; die 
Kreise haben diese Stellungnahmen unver-
züglich an die Landesplanungsbehörde wei-
terzuleiten. Die Kreise können sich bei ihrer 
eigenen Stellungnahme gegenüber der Lan-
desplanungsbehörde auch mit den Stellung-
nahmen der kreisangehörigen Städte und 
Gemeinden ihres Kreisgebietes auseinander-
setzen. 

 (6) unverändert 

(7) Die Landesplanungsbehörde leitet die 
Öffentlichkeitsbeteiligung durch Bekanntma-
chung im Amtsblatt Schleswig-Holstein ein. 
Die für die Beteiligung der Öffentlichkeit erfor-
derliche Auslegung der Unterlagen nach § 10 
Abs. 1 ROG erfolgt bei den Kreisen und kreis-
freien Städten für die Dauer von einem Mo-
nat; die Auslegung des Regionalplanentwurfs 
erfolgt entsprechend bei den Kreisen und 

 (7) Die Landesplanungsbehörde leitet die 
Öffentlichkeitsbeteiligung durch Bekanntma-
chung im Amtsblatt Schleswig-Holstein, die 
sie zusätzlich nachrichtlich im Internet 
veröffentlicht, ein. Die für die Beteiligung der 
Öffentlichkeit erforderliche Auslegung der 
Unterlagen nach § 10 Abs. 1 ROG erfolgt bei 
den Kreisen und kreisfreien Städten für die 
Dauer von einem Monat; die Auslegung des 
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kreisfreien Städten sowie bei den Ämtern und 
den amtsfreien Gemeinden des jeweiligen 
Planungsraumes. Gleichzeitig mit der Ausle-
gung werden die Unterlagen durch die Lan-
desplanungsbehörde im Internet bereitge-
stellt. Die in Satz 2 genannten Behörden ma-
chen Ort und Zeit der Auslegung sowie die 
Internetadresse örtlich bekannt; in der Be-
kanntmachung ist darauf hinzuweisen, dass 
bis einen Monat nach Ablauf der Auslegungs-
frist Gelegenheit zur schriftlichen Äußerung 
oder einer Äußerung in elektronischer Form 
gegeben wird. Die Kosten der Bekanntma-
chung trägt die Landesplanungsbehörde. Die 
eingegangenen Stellungnahmen aus der Be-
teiligung nach Satz 2 sind unverzüglich an die 
Landesplanungsbehörde weiterzuleiten. 

Regionalplanentwurfs erfolgt entsprechend 
bei den Kreisen und kreisfreien Städten sowie 
bei den Ämtern und den amtsfreien Gemein-
den des jeweiligen Planungsraumes. Gleich-
zeitig mit der Auslegung werden die Unterla-
gen durch die Landesplanungsbehörde im 
Internet bereitgestellt. Die in Satz 2 genann-
ten Behörden machen Ort und Zeit der Ausle-
gung sowie die Internetadresse örtlich be-
kannt; in der Bekanntmachung ist darauf hin-
zuweisen, dass bis einen Monat nach Ablauf 
der Auslegungsfrist Gelegenheit zur schriftli-
chen Äußerung oder einer Äußerung in elekt-
ronischer Form gegeben wird. Die Kosten der 
Bekanntmachung trägt die Landesplanungs-
behörde. Die eingegangenen Stellungnahmen 
aus der Beteiligung nach Satz 2 sind unver-
züglich an die Landesplanungsbehörde wei-
terzuleiten. 

(8) Wird der Entwurf des Raumordnungs-
plans, der Gegenstand der Beteiligung nach 
den Absätzen 5 bis 7 gewesen ist, geändert 
und wird hierdurch eine erneute Beteiligung 
erforderlich, soll sich diese auf die geänderten 
Teile beschränken. Die Dauer der Auslegung 
und die Frist zur Stellungnahme sind für die 
erneute Beteiligung angemessen zu verkür-
zen. Werden durch eine Änderung des Plan-
entwurfs die Grundzüge der Planung nicht 
berührt, soll die erneute Beteiligung auf die 
von der Änderung betroffene Öffentlichkeit 
und die in ihren Belangen berührten öffentli-
chen Stellen beschränkt werden. 

 (8) unverändert 

(9) Der Landesentwicklungsplan wird von der 
Landesregierung mit Zustimmung des Land-
tags als Rechtsverordnung beschlossen. § 62 
des Landesverwaltungsgesetzes ist nicht an-
zuwenden. Vor dem Beschluss der Landesre-
gierung ist der Landesplanungsrat zu beteili-
gen. 

 (9) unverändert 

(10) Die Regionalpläne sind zeitnah dem 
Landesentwicklungsplan anzupassen. Regio-
nalpläne werden von der Landesregierung als 
Rechtsverordnungen beschlossen. § 62 des 
Landesverwaltungsgesetzes ist nicht anzu-
wenden. Vor dem Beschluss der Landesre-
gierung ist der Landesplanungsrat zu beteili-
gen. 

 (10) unverändert 

(11) Durchführung und Inhalte der Umweltprü-
fung von Raumordnungsplänen richten sich 
nach § 9 ROG. 

 (11) unverändert 
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§ 6 
Planänderungsverfahren 

§ 6 
Planänderungsverfahren 

(1) Die Raumordnungspläne sind bei Bedarf 
zu ändern. Dies kann auch in sachlichen oder 
räumlichen Teilabschnitten geschehen. Für 
die Änderung finden die für die Aufstellung 
geltenden Regelungen des § 5 entsprechen-
de Anwendung. 

  unverändert 

(2) Geringfügige Änderungen von Raumord-
nungsplänen können in einem vereinfachten 
Verfahren durchgeführt werden, wenn die 
Grundzüge der Planung nicht berührt werden 
und nach § 9 Abs. 2 Satz 1 ROG festgestellt 
worden ist, dass die Änderungen voraussicht-
lich keine erheblichen Umweltauswirkungen 
haben werden. Das vereinfachte Verfahren 
wird abweichend von § 5 Abs. 4 mit der Zulei-
tung des Entwurfs zur Änderung des Raum-
ordnungsplans und dessen Begründung an 
die Beteiligten eingeleitet. Abweichend von 
§ 10 Abs. 1 ROG in Verbindung mit § 7 Abs. 7 
ROG brauchen nur die in § 5 Abs. 5 Nr. 1 bis 
8 Genannten beteiligt zu werden. Die Lan-
desplanungsbehörde kann die Frist nach § 5 
Abs. 6 Satz 3 auf drei Monate verkürzen. 

  

§ 7 
Planerhaltung 

§ 7 
Planerhaltung 

(1) Für die Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften dieses Gesetzes bei der 
Aufstellung oder Änderung von Raumord-
nungsplänen gilt § 12 ROG. 

  unverändert 

(2) Die Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften bei der Aufstellung von 
Raumordnungsplänen ist bei der Landespla-
nungsbehörde als zuständiger Stelle im Sinne 
von § 12 Abs. 5 Satz 1 ROG geltend zu ma-
chen. 

  

§ 8 
Landesentwicklungsplan 

§ 8 
Landesentwicklungsplan 

(1) Der Landesentwicklungsplan enthält auf 
der Grundlage von § 1 Abs. 3 ROG und §§ 7 
und 8 ROG die Ziele und Grundsätze der 
Raumordnung, die landesweit oder für die 
räumliche Beziehung der Landesteile unter-
einander von Bedeutung sind. 

  unverändert 

(2) Die Kreise und kreisfreien Städte sind 
frühzeitig an der Erarbeitung des Landesent-
wicklungsplans zu beteiligen. Parallel zum 
Beteiligungsverfahren gemäß § 5 Abs. 5 wird 
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der Innen- und Rechtsausschuss des Land-
tags über den Stand der Arbeiten unterrichtet. 
Ihm wird Gelegenheit zur Stellungnahme ge-
geben. 

§ 9 
Regionalpläne 

§ 9 
Regionalpläne 

Regionalpläne entwickeln sich aus dem Lan-
desentwicklungsplan und enthalten die Ziele, 
Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der 
Raumordnung für die in § 3 festgelegten Pla-
nungsräume. Die Kreise und kreisfreien Städ-
te sind frühzeitig an der Erarbeitung des Re-
gionalplanes für den jeweiligen Planungsraum 
zu beteiligen; die kreisangehörigen Städte 
und Gemeinden sind hierbei einzubeziehen. 

  

Abschnitt III 
Verwirklichung der Planung, 
Zusammenarbeit, Raumord-

nungsverfahren 

Abschnitt III 
Verwirklichung der Planung, 
Zusammenarbeit, Raumord-

nungsverfahren 

§ 10 
Raumordnerische Zusammen-

arbeit 

unverändert 

Neben den Instrumenten des Abschnittes III 
ist zur Verwirklichung der Erfordernisse der 
Raumordnung insbesondere von den Mög-
lichkeiten der raumordnerischen Zusammen-
arbeit nach § 13 ROG Gebrauch zu machen. 

  

§ 11 
Bauleitplanung 

 

(1) Die Gemeinden haben der Landespla-
nungsbehörde frühzeitig die beabsichtigte 
Aufstellung von Bauleitplänen anzuzeigen 
(Planungsanzeige). 

  

(2) Soweit erforderlich teilt die Landespla-
nungsbehörde den Gemeinden innerhalb 
einer Frist von zwei Monaten, nach der ihr 
beurteilungsfähige Planunterlagen vorliegen, 
die zu beachtenden Erfordernisse der Raum-
ordnung (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 ROG) mit. Näheres 
dazu regelt die Landesplanungsbehörde. Die 
Pflicht, Ziele der Raumordnung nach § 4 ROG 
zu beachten, bleibt unberührt. 

  

(3) Die Landesplanungsbehörde kann auf 
eine Planungsanzeige verzichten. Näheres 
dazu regelt die Landesplanungsbehörde. 
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(4) Zur Vorbereitung ihrer Stellungnahme 
nach Absatz 2 Satz 1 kann die Landespla-
nungsbehörde ein Abstimmungsverfahren 
durchführen (raumplanerisches Abstim-
mungsverfahren), in das insbesondere die 
Gemeinden und Kreise und die weiteren Trä-
ger öffentlicher Belange einzubeziehen sind, 
auf deren Gebiet oder deren Aufgaben sich 
die Planung voraussichtlich erheblich auswir-
ken wird. Dies sowie Art und Umfang der er-
forderlichen Unterlagen sind der Gemeinde, 
die die Planungsanzeige vorgelegt hat, mitzu-
teilen. Zur Durchführung des Verfahrens kann 
die Frist nach Absatz 2 Satz 1 angemessen 
verlängert werden. 

  

§ 12 
Abstimmung von Planungen 
und Maßnahmen, Auskunfts-

pflicht 

 

(1) Öffentliche Stellen und Personen des Pri-
vatrechts nach § 4 Abs. 1 Satz 2 ROG haben 
ihre raumbedeutsamen Planungen und Maß-
nahmen aufeinander und untereinander ab-
zustimmen. Die Landesplanungsbehörde ist 
in die Abstimmung einzubeziehen. 

  

(2) Die öffentlichen Stellen haben der Lan-
desplanungsbehörde frühzeitig Auskunft über 
die raumbedeutsamen Planungen und Maß-
nahmen aus ihrem Zuständigkeits- und Auf-
gabenbereich zu erteilen. Soweit dies erfor-
derlich ist, gibt die Landesplanungsbehörde 
ihnen die Ziele der Raumordnung bekannt, 
die im Rahmen der Durchführung der Planun-
gen und Maßnahmen zu beachten sind. § 11 
Abs. 4 gilt entsprechend. 

  

(3) Die Auskunftspflicht nach Absatz 2 Satz 1 
gilt auch für natürliche und juristische Perso-
nen des Privatrechts sowie nichtrechtsfähige 
Vereinigungen. 

  

§ 13 
Zielabweichung 

 

(1) Die Landesplanungsbehörde kann nur in 
einem besonderen Verfahren entscheiden, 
dass von Zielen der Raumordnung abgewi-
chen werden kann (Zielabweichungsverfah-
ren). Sie entscheidet hierüber ergänzend zu 
§ 6 Abs. 2 ROG im Einvernehmen mit den 
jeweils fachlich berührten obersten Landes-
behörden und nach Beteiligung der weiteren 
jeweils fachlich berührten öffentlichen Stellen. 
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(2) Auf eine Zielabweichung besteht kein An-
spruch. 

  

§ 14 
Raumordnungsverfahren 

 

(1) Die Durchführung von Raumordnungsver-
fahren richtet sich nach § 15 ROG, soweit 
dieses Gesetz nichts anderes regelt. Nach 
Maßgabe des § 16 Abs. 1 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
8. April 2013 (BGBl. I S. 734), ist für das 
Raumordnungsverfahren eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung durchzuführen. 

  

(2) Im Raumordnungsverfahren werden Vor-
haben zu einem möglichst frühen Zeitpunkt 
unter überörtlichen Gesichtspunkten überprüft 
und dazu untereinander und mit den Erfor-
dernissen der Raumordnung abgestimmt. 
Sofern keine Umweltverträglichkeitsprüfung 
nach Maßgabe des § 16 Abs. 1 UVPG durch-
geführt wird, schließt das Raumordnungsver-
fahren die Ermittlung, Beschreibung und Be-
wertung der raumbedeutsamen Auswirkungen 
des Vorhabens auf 

  

1. Menschen, Tiere, Pflanzen,   

2. Boden, Wasser, Luft, Klima und Land-
schaft, 

  

3. Kultur- und sonstige Sachgüter und   

4. die Wechselwirkungen zwischen den vor-
genannten Schutzgütern 

  

entsprechend dem Planungsstand ein (raum-
ordnerische Umweltverträglichkeitsprüfung). 

  

(3) Zuständig für die Durchführung von 
Raumordnungsverfahren für Vorhaben nach 
§ 1 der Raumordnungsverordnung vom 
13. Dezember 1990 (BGBI. I S. 2766), zuletzt 
geändert durch Artikel 5 Abs. 35 des Geset-
zes vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212), 
ist die Landesplanungsbehörde. 

  

(4) Für weitere raumbedeutsame Vorhaben, 
die nicht unter die Raumordnungsverordnung 
fallen, kann die Landesplanungsbehörde im 
Einzelfall ein Raumordnungsverfahren durch-
führen, wenn dies raumordnerisch erforderlich 
ist. 

  

(5) Über die Einleitung eines Raumordnungs-   
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verfahrens entscheidet die Landesplanungs-
behörde; auf die Einleitung besteht kein 
Rechtsanspruch. 

§ 15 
Durchführung und Ergebnis des 

Raumordnungsverfahrens 

 

(1) Die Landesplanungsbehörde erörtert mit 
dem Träger des Vorhabens Gegenstand, Um-
fang und Methoden sowie sonstige erhebliche 
Fragen des Raumordnungsverfahrens. An-
schließend legt sie Art und Umfang der erfor-
derlichen Unterlagen nach § 15 Abs. 2 Satz 1 
ROG fest, die für die raumordnerische Beur-
teilung notwendig sind und ihr vom Träger 
des Vorhabens vorzulegen sind. Die Unterla-
gen sollen mindestens folgende Angaben 
enthalten: 

  

1. Beschreibung des Vorhabens mit Anga-
ben über Standort, Art und Umfang, Emis-
sionen und Reststoffe, Bedarf an Grund 
und Boden sowie andere Ansprüche an 
Natur und Umwelt und seine wirtschaftli-
chen Zielsetzungen, 

  

2. Beschreibung der durch das Vorhaben 
bedingten Infrastrukturanforderungen, 

  

3. Beschreibung der räumlichen Ausgangs-
lage, insbesondere ihrer ökologischen 
sowie kulturhistorischen Ausstattung, 

  

4. Beschreibung der Maßnahmen, mit denen 
erhebliche Beeinträchtigungen durch das 
Vorhaben auf den insgesamt betroffenen 
Raum vermieden oder vermindert werden, 

  

5. Beschreibung aller auch nach Vornahme 
von Maßnahmen nach Nummer 4 erwarte-
ten erheblichen Auswirkungen des Vorha-
bens auf den insgesamt betroffenen 
Raum, 

  

6. Beschreibung möglicher Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen für unvermeidbare 
Beeinträchtigungen, 

  

7. Darstellung der wesentlichen Gründe für 
den benannten Standort sowie möglicher 
oder erwogener Vorhabenalternativen. 

  

Bei den erforderlichen Angaben ist von den 
allgemein anerkannten Prüfungsmethoden 
und dem allgemeinen Kenntnisstand auszu-
gehen. Eine allgemeinverständliche Zusam-
menfassung der Angaben ist beizufügen. Die 
Unterlagen nach Satz 3 sind von dem Träger 
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des Vorhabens vorzulegen, soweit dies zu-
mutbar ist. Dies gilt ebenso für die Vorlage 
von Gutachten, die die Landesplanungsbe-
hörde verlangen kann, soweit diese für die 
raumordnerische Beurteilung erforderlich 
sind. 

(2) Im Raumordnungsverfahren sind, soweit 
sie berührt sein können, zu beteiligen: 

  

1. die öffentlichen Stellen nach § 15 Abs. 3 
Satz 1 ROG sowie 

  

2. die nach § 40 des Landesnaturschutzge-
setzes anerkannten Vereine, der Landes-
naturschutzverband sowie sonstige Ver-
bände und Vereinigungen. 

  

Die Landesplanungsbehörde bestimmt den 
Kreis der Beteiligten und legt die Art und Wei-
se der Beteiligung fest. Sie kann Dritte hinzu-
ziehen. Soweit Raumordnungsverfahren 
grundsätzliche Fragen der Landesplanung 
berühren, soll die Landesplanungsbehörde 
den Landesplanungsrat (§ 20) beteiligen. 

  

(3) Die Landesplanungsbehörde bezieht die 
Öffentlichkeit über die Gemeinden nach den 
Sätzen 2 bis 5 ein. Die Gemeinden, in denen 
sich das Vorhaben voraussichtlich auswirken 
wird, haben die Unterlagen nach Absatz 1 
einen Monat zur Einsicht auszulegen; Ort und 
Zeit der Auslegung sind von der Gemeinde 
mindestens eine Woche vorher auf Kosten 
des Trägers des Vorhabens örtlich bekannt zu 
machen. Zusätzlich stellt der Träger des Vor-
habens der Landesplanungsbehörde die Un-
terlagen elektronisch zur Verfügung, die von 
der Landesplanungsbehörde sodann im Inter-
net bereitgestellt werden. Jede Person kann 
sich bis zwei Wochen nach Ablauf der Ausle-
gungsfrist bei der Gemeinde in schriftlicher 
Form sowie bei der Landesplanungsbehörde 
zusätzlich in elektronischer Form zu dem 
Vorhaben äußern; darauf ist in der Bekannt-
machung hinzuweisen. Die Gemeinde leitet 
die bei ihr fristgemäß vorgebrachten Äuße-
rungen der Landesplanungsbehörde zu; sie 
kann dazu eine eigene Stellungnahme abge-
ben. Das Ergebnis des Raumordnungsverfah-
rens ist in den nach Satz 2 bestimmten Ge-
meinden einen Monat zur Einsicht auszule-
gen; Ort und Zeit der Auslegung sind von der 
Gemeinde auf Kosten des Trägers des Vor-
habens örtlich bekannt zu machen. 

  

(4) Die Landesplanungsbehörde kann im Ein-
zelfall von Absatz 3 Satz 2 bis 5 abweichende 
Bestimmungen treffen; sie kann insbesondere 
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die Einbeziehung der Öffentlichkeit auf eine 
Unterrichtung beschränken, wenn die zu er-
wartenden Auswirkungen des Vorhabens 
sowie eine erweiterte Wirkung des Raumord-
nungsverfahrens nach Absatz 8 nur von ge-
ringer Bedeutung sind. 

(5) Zur Unterrichtung der Öffentlichkeit nach 
Absatz 4 Satz 1 ist das Vorhaben in einer 
Kurzbeschreibung nach Standort, Art und 
Umfang sowie seiner allgemeinen Zielsetzung 
von den Gemeinden, in denen sich das Vor-
haben voraussichtlich auswirken wird, auf 
Kosten des Trägers des Vorhabens ortsüblich 
bekannt zu machen; über das Ergebnis des 
Raumordnungsverfahrens ist die Öffentlich-
keit entsprechend zu unterrichten. Rechtsan-
sprüche werden durch die Unterrichtung und 
die Einbeziehung der Öffentlichkeit nicht be-
gründet; die Begründung von Rechten im 
nachfolgenden Zulassungsverfahren bleibt 
unberührt. 

  

(6) Als Ergebnis des Raumordnungsverfah-
rens wird in einer raumordnerischen Beurtei-
lung festgestellt, 

  

1. ob Vorhaben mit den Erfordernissen der 
Raumordnung übereinstimmen, 

  

2. wie Vorhaben unter den Gesichtspunkten 
der Raumordnung aufeinander abge-
stimmt oder durchgeführt werden können 
und 

  

3. welche Auswirkungen im Sinne des § 15 
Abs. 1 Satz 2 ROG ein Vorhaben hat und 
wie sie zu bewerten sind. 

  

(7) Das Ergebnis des Raumordnungsverfah-
rens ist von den öffentlichen Stellen bei 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnah-
men, die den im Raumordnungsverfahren 
beurteilten Gegenstand betreffen, nach Maß-
gabe des § 4 ROG zu berücksichtigen. Das 
Gleiche gilt bei Genehmigungen, Planfeststel-
lungen oder sonstigen behördlichen Ent-
scheidungen über die Zulässigkeit des Vor-
habens nach Maßgabe der dafür geltenden 
Vorschriften. Das Ergebnis des Raum-
ordnungsverfahrens hat gegenüber dem Trä-
ger des Vorhabens und gegenüber Einzelnen 
keine unmittelbare Rechtswirkung und ersetzt 
nicht die Genehmigungen, Planfeststellungen 
oder sonstigen behördlichen Entscheidungen 
nach anderen Rechtsvorschriften. Die Pflicht, 
Ziele der Raumordnung nach § 4 ROG zu 
beachten, bleibt unberührt. 
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(8) In nachfolgenden Zulassungsverfahren 
kann von den vorgeschriebenen Anforderun-
gen für die Prüfung der Umweltverträglichkeit 
abgesehen werden, wenn diese Verfahrens-
schritte bereits im Raumordnungsverfahren 
erfolgt sind. Die Anhörung der Öffentlichkeit 
und die Bewertung der Umweltauswirkungen 
können auf zusätzliche oder andere erhebli-
che Umweltauswirkungen beschränkt werden, 
sofern die Öffentlichkeit im Raumordnungs-
verfahren nach Absatz 3 Satz 2 bis 5 einbe-
zogen wurde. 

  

§ 16 
Kosten für Raumordnungsver-

fahren 

 

Für die Durchführung von Raumordnungsver-
fahren werden gegenüber dem Träger des 
Vorhabens Kosten nach dem Verwaltungs-
kostengesetz des Landes Schleswig-Holstein 
vom 17. Januar 1974 (GVOBl. Schl.-H. S. 37), 
zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes 
vom 19. Januar 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 89), 
Zuständigkeiten und Ressortbezeichnungen 
ersetzt durch Verordnung vom 04. April 2013 
(GVOBl. Schl.-H. S. 143), erhoben. Satz 1 gilt 
auch für vom Träger des Vorhabens veran-
lasste Verfahrenseinstellungen. Für bereits 
vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes einge-
leitete Raumordnungsverfahren finden Satz 1 
und 2 keine Anwendung. 

  

§ 17 
Vereinfachtes Raumordnungs-

verfahren 

 

Die Landesplanungsbehörde kann nach 
Maßgabe des § 16 ROG ein vereinfachtes 
Raumordnungsverfahren durchführen. Hin-
sichtlich der Einbeziehung der Öffentlichkeit 
gilt § 15 Abs. 5 entsprechend. 

  

§ 18 
Untersagung raumbedeutsamer 

Planungen und Maßnahmen, 
Anpassung an Ziele der Raum-

ordnung 

 

(1) Die Landesplanungsbehörde kann raum-
bedeutsame Planungen und Maßnahmen 
nach Maßgabe des § 14 ROG untersagen. 

  

(2) Die Landesplanungsbehörde kann verlan-
gen, dass die Träger der Bauleitplanung ihre 
Flächennutzungspläne und Bebauungspläne 

  



Drucksache 18/1365 (neu) 
2. Fassung  

Schleswig-Holsteinischer Landtag - 18. Wahlperiode 

 

 - 18 - 

an die Ziele der Raumordnung anpassen. 

§ 19 
Ersatzleistungen 

 

(1) Hat eine Gemeinde Dritte nach §§ 39 bis 
44 des Baugesetzbuches in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I 
S. 1509), zu entschädigen, weil sie einen Be-
bauungsplan zur Anpassung an einen Raum-
ordnungsplan ändern oder aufheben muss, 
leistet ihr die Landesplanungsbehörde Ersatz. 

  

(2) Ein Anspruch auf Ersatzleistung ist ausge-
schlossen, wenn die Gemeinde die Landes-
planungsbehörde nicht rechtzeitig vor Inkraft-
treten des Raumordnungsplanes darüber 
unterrichtet hat, dass ein bestehender oder in 
Aufstellung oder in Änderung befindlicher 
Bebauungsplan den Zielen des in Aufstellung 
befindlichen Raumordnungsplanes zuwider-
läuft und Entschädigungsansprüche bei einer 
Anpassung des Bebauungsplanes nicht aus-
geschlossen sind. Das Gleiche gilt, soweit die 
Gemeinde von einer oder einem durch die 
Maßnahme Begünstigten Ersatz verlangen 
kann. 

  

(3) Muss der Träger einer nach § 18 Abs. 1 
untersagten Planung oder Maßnahme auf-
grund der Untersagung eine Dritte oder einen 
Dritten entschädigen, ersetzt ihr oder ihm die 
Landesplanungsbehörde die hierdurch ent-
stehenden notwendigen Aufwendungen. Die 
Ersatzleistung ist ausgeschlossen, wenn die 
Untersagung von dem Planungsträger ver-
schuldet ist oder aus Anlass der Untersagung 
aus anderen Rechtsgründen Entschädi-
gungsansprüche bestehen. 

  

Abschnitt IV 
Landesplanungsrat, Raumord-
nungsbericht, Raumbeobach-

tung 

Abschnitt IV 
Landesplanungsrat, Raumord-
nungsbericht, Raumbeobach-

tung 

§ 20 
Landesplanungsrat 

§ 20 
Landesplanungsrat 

(1) Zur Mitwirkung an den Aufgaben der Lan-
desplanungsbehörde wird ein Landespla-
nungsrat gebildet. Er hat die Aufgabe, die 
Landesplanungsbehörde in grundsätzlichen 
Fragen, insbesondere bei der Aufstellung der 
Raumordnungspläne, zu beraten. 

  unverändert 
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(2) Die Landesplanungsbehörde hat dem 
Landesplanungsrat in seinen Sitzungen über 
den Stand der Landesplanung und über wich-
tige Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs 
zu berichten. 

  

§ 21 
Organisation des Landespla-

nungsrates 

§ 21 
Organisation des Landespla-

nungsrates 

(1) Den Vorsitz im Landesplanungsrat hat die 
Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident 
des Landes Schleswig-Holstein. Zudem gehö-
ren dem Landesplanungsrat an: 

 (1) unverändert 

1. je eine Vertreterin oder ein Vertreter der 
im Schleswig-Holsteinischen Landtag ver-
tretenen Parteien auf Vorschlag der Land-
tagsfraktionen, 

  

2. je zwei Vertreterinnen oder Vertreter der 
Kommunalen Landesverbände auf deren 
Vorschlag, 

  

3. je eine Vertreterin oder ein Vertreter jeder 
der drei Industrie- und Handelskammern, 
jeder der zwei Handwerkskammern, der 
Landwirtschaftskammer und der Architek-
ten- und Ingenieurkammer Schleswig-
Holstein auf Vorschlag der Kammern, 

  

4. eine Vertreterin oder ein Vertreter der 
Akademie für die ländlichen Räume 
Schleswig-Holsteins e.V. auf deren Vor-
schlag, 

  

5. zwei Vertreterinnen oder Vertreter der 
Gewerkschaften auf Vorschlag des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes, Landesbe-
zirk Nord, 

  

6. zwei Vertreterinnen oder Vertreter der 
Vereinigung der Unternehmensverbände 
in Hamburg und Schleswig-Holstein, da-
von eine Vertreterin oder ein Vertreter der 
Arbeitgeber der Land- und Forstwirtschaft 
auf Vorschlag der Vereinigung der Unter-
nehmensverbände, 

  

7. zwei Vertreterinnen oder Vertreter der 
anerkannten Naturschutzvereinigungen 
nach § 3 Abs. 3 Umwelt-Rechtsbehelfs-
gesetz vom 7. Dezember 2006 (BGBl. I 
S. 2816), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212), in 
Verbindung mit § 40 Abs. 1 Landesnatur-
schutzgesetz in Schleswig-Holstein auf 
deren Vorschlag sowie zwei auf dem Ge-
biet der Ökologie sachkundige Wissen-
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schaftlerinnen oder Wissenschaftler auf 
Vorschlag des für Umwelt zuständigen 
Ministeriums in Abstimmung mit den Um-
weltverbänden, 

8. zwei auf dem Gebiet der Raumordnung 
sachkundige Wissenschaftlerinnen oder 
Wissenschaftler auf Vorschlag der oder 
des Vorsitzenden, 

  

9. eine Vertreterin oder ein Vertreter des 
Landessportverbandes Schleswig-
Holstein e.V. auf dessen Vorschlag, 

  

10. eine Vertreterin des Landesfrauenrates 
Schleswig-Holstein e.V. auf dessen Vor-
schlag, 

  

11. eine Vertreterin oder ein Vertreter des 
Landesjugendrings Schleswig-Holstein 
e.V. auf dessen Vorschlag, 

  

12. eine Vertreterin oder ein Vertreter des 
Landeskulturverbandes Schleswig-
Holstein e.V. auf dessen Vorschlag, 

  

13. eine Vertreterin oder ein Vertreter des 
Tourismusverbandes Schleswig-Holstein 
GmbH auf dessen Vorschlag, 

  

14. eine Vertreterin oder ein Vertreter des 
Verbandes norddeutscher Wohnungsun-
ternehmen Landesverband Schleswig-
Holstein e.V. auf dessen Vorschlag, 

  

15. eine Vertreterin oder ein Vertreter des 
Landesseniorenrates auf dessen Vor-
schlag, 

  

16. eine Vertreterin oder ein Vertreter für An-
gelegenheiten von Menschen mit Behin-
derung auf Vorschlag der oder des Lan-
desbeauftragten für diesen Bereich, 

  

17. je eine Vertreterin oder ein Vertreter der 
Minderheiten der Dänen, der Friesen so-
wie der deutschen Roma und Sinti auf 
Vorschlag der oder des Landesbeauftrag-
ten für Minderheiten und 

  

18. eine Vertreterin oder ein Vertreter für An-
gelegenheiten von Menschen mit Migrati-
onshintergrund auf Vorschlag der oder 
des Bevollmächtigten für Integration. 

  

(2) Die oder der Vorsitzende beruft die Mit-
glieder des Landesplanungsrates auf Vor-
schlag der in Absatz 1 Satz 2 genannten Stel-
len. 

 (2) unverändert 
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(3) Die oder der Vorsitzende kann weitere 
Mitglieder in den Landesplanungsrat berufen. 
Die Gesamtzahl der Mitglieder des Landes-
planungsrates soll fünfzig nicht überschreiten. 

 (3) unverändert 

(4) Bei der Berufung der Mitglieder des Lan-
desplanungsrates nach den Absätzen 2 und 3 
sind Frauen und Männer zu gleichen Teilen 
zu berücksichtigen. Bestehen Rechte einzel-
ner Stellen für Vorschläge zur Berufung nach 
Absatz 1 Satz 2 nur für eine Person, sollen 
Frauen und Männer von Amtszeit zu Amtszeit 
alternierend berücksichtigt werden. 

 (4) unverändert 

(5) Die Mitglieder des Landesplanungsrates 
werden für die Dauer einer Wahlperiode des 
Landtages berufen. Eine Mitgliedschaft endet 

 (5) unverändert 

1. durch vorzeitigen Verzicht des Mitgliedes 
oder 

  

2. durch Abberufung und Berufung eines 
neuen Mitgliedes auf Vorschlag der ge-
mäß Absatz 1 Vorschlagsberechtigten. 

  

Eine wiederholte Berufung von Mitgliedern ist 
zulässig. Die Tätigkeit ist ehrenamtlich. 

  

(6) Der Landesplanungsrat kann für die Be-
handlung von Einzelfragen Ausschüsse bilden 
und Sachverständige hinzuziehen. 

 (6) unverändert 

(7) Die Mitglieder der Landesregierung kön-
nen an den Sitzungen des Landesplanungsra-
tes und seiner Ausschüsse teilnehmen oder 
zu diesen Sitzungen Vertreterinnen oder Ver-
treter entsenden. 

 (7) unverändert 

(8) Der Landesplanungsrat soll bei Bedarf 
zusammentreten; er kann von der oder dem 
Vorsitzenden jederzeit einberufen werden. Er 
muss einberufen werden, wenn wenigstens 
ein Drittel seiner Mitglieder es beantragt. 

 (8) Der Landesplanungsrat soll mindestens 
zweimal jährlich zusammentreten; er kann 
von der oder dem Vorsitzenden jederzeit ein-
berufen werden. Er muss einberufen werden, 
wenn wenigstens ein Drittel seiner Mitglieder 
es beantragt. 

(9) Der Landesplanungsrat gibt sich eine Ge-
schäftsordnung. 

 (9) unverändert 

§ 22 
Raumordnungsbericht 

§ 22 
Raumordnungsbericht 

Die Landesregierung berichtet dem Landtag 
in regelmäßigen Abständen über die räumli-
che Entwicklung des Landes, den Stand von 
Raumordnungsplänen und über gegebenen-
falls erforderliche Änderungen des Zentralört-
lichen Systems (Raumordnungsbericht). 

  unverändert 
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§ 23 
Raumbeobachtung, Raumord-

nungsinformationssystem 

§ 23 
Raumbeobachtung, Raumord-

nungsinformationssystem 

Die Landesplanungsbehörde beobachtet lau-
fend die landesweite räumliche Entwicklung 
(Raumbeobachtung) und führt alle raumbe-
deutsamen Planungen und Maßnahmen, die 
zur Wahrnehmung der Aufgaben der Landes-
planung von Bedeutung sind, in einem Raum-
ordnungsinformationssystem zusammen. 
Öffentliche Planungsträger sowie die Perso-
nen des Privatrechts nach § 4 Abs. 1 Satz 2 
ROG sind verpflichtet, der Landesplanungs-
behörde die von ihnen beabsichtigten raum-
bedeutsamen Planungen und Maßnahmen 
zur Führung des Raumordnungsinformations-
systems sowie wesentliche Änderungen mit-
zuteilen und mittels geeigneter Geodaten-
dienste oder in anderer geeigneter digitaler 
Form bereitzustellen. 

  unverändert 

Abschnitt V 
Zentralörtliches System 

Abschnitt V 
Zentralörtliches System 

§ 24 
Zentrale Orte und Stadtrand-

kerne 

unverändert 

(1) Zentrale Orte sind   

Oberzentren,   

Mittelzentren und Mittelzentren im Verdich-
tungsraum, 

  

Unterzentren und Unterzentren mit Teilfunkti-
onen eines Mittelzentrums und 

  

ländliche Zentralorte.   

Im näheren Umkreis von Mittel- und Ober-
zentren sowie von Hamburg werden Stadt-
randkerne festgelegt. Stadtrandkerne sind 

  

Stadtrandkerne I. Ordnung,   

Stadtrandkerne I. Ordnung mit Teilfunktionen 
eines Mittelzentrums und 

  

Stadtrandkerne II. Ordnung.   

Zu Zentralen Orten und Stadtrandkernen sind 
Gemeinden zu bestimmen. 

  

(2) Zentrale Orte und Stadtrandkerne haben 
übergemeindliche Versorgungsfunktionen für 
die ihnen zugeordneten Verflechtungsberei-
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che (Nahbereiche, Mittelbereiche, Oberberei-
che). 

(3) Die Landesregierung legt unter Anwen-
dung der Kriterien der §§ 25 bis 30 die Zent-
ralen Orte und Stadtrandkerne durch Verord-
nung fest und ordnet sie den verschiedenen 
Stufen zu. Durch die Verordnung erfolgt auch 
die Festlegung der Nah- und Mittelbereiche. 
Auf der Grundlage des Raumordnungsbe-
richts nach § 22 ist die Verordnung anzupas-
sen. 

  

(4) Unter Personen im Sinne der §§ 25 bis 30 
ist die Zahl der Einwohnerinnen und Einwoh-
ner zu verstehen, die sich aus der amtlichen 
Bevölkerungsfortschreibung des Statistischen 
Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein 
ergibt. 

  

§ 25 
Ländliche Zentralorte 

 

(1) Ländliche Zentralorte dienen überwiegend 
der Grundversorgung eines Nahbereiches. 

  

(2) Ein ländlicher Zentralort darf nur festgelegt 
werden, wenn im Nahbereich mindestens 
5.000 Personen, davon mindestens 1.000 im 
baulich zusammenhängenden Siedlungsge-
biet, leben. In Gebieten mit einer Bevölke-
rungsdichte von über 80 Personen je Quad-
ratkilometer sollen diese Werte erheblich 
überschritten werden. Zentrale Orte sollen 
mindestens sechs Kilometer voneinander 
entfernt sein; jedoch sollen Wohnplätze 
höchstens zwölf Kilometer von einem Zentra-
len Ort entfernt sein. 

  

§ 26 
Unterzentren 

 

(1) Unterzentren dienen überwiegend der 
Grundversorgung eines Nahbereiches. Unter-
zentren sollen durch die Bevölkerungszahl 
ihres Nahbereiches, die Größe des Zentralen 
Ortes und bessere Ausstattung gegenüber 
ländlichen Zentralorten hervorgehoben sein. 

  

(2) Ein Unterzentrum darf nur festgelegt wer-
den, wenn im Nahbereich mindestens 10.000 
Personen, davon mindestens 4.000 im bau-
lich zusammenhängenden Siedlungsgebiet, 
leben. In Gebieten mit einer Bevölkerungs-
dichte von über 80 Personen je Quadratkilo-
meter sollen diese Werte erheblich überschrit-
ten werden; im Übrigen gelten die Abstands-
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kriterien des § 25 Abs. 2 Satz 3. 

(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 können 
in den strukturschwachen ländlichen Räumen 
Unterzentren auch dann festgelegt werden, 
wenn im Nahbereich mindestens 7.500 Per-
sonen, davon mindestens 3.000 im baulich 
zusammenhängenden Siedlungsgebiet, le-
ben. Der Landesentwicklungsplan legt die 
strukturschwachen ländlichen Räume fest. 

  

§ 27 
Unterzentren mit Teilfunktionen 

von Mittelzentren 

 

(1) Außerhalb der im Landesentwicklungsplan 
festgelegten Ordnungsräume können in Ge-
bieten, die mehr als zehn Kilometer von 
Oberzentren oder Mittelzentren entfernt lie-
gen, Unterzentren mit Teilfunktionen eines 
Mittelzentrums festgelegt werden, wenn sie 
für die Nahbereiche von mehreren Unterzent-
ren, ländlichen Zentralorten oder Stadtrand-
kernen über die Grundversorgung hinaus 
mindestens teilweise Versorgungsfunktionen 
zur Deckung des gehobenen, längerfristigen 
Bedarfs ausüben. Die Festlegung kann nur 
erfolgen, wenn in dem gesamten Mittelbereich 
mehr als 20.000 Personen, davon mindestens 
10.000 im baulich zusammenhängenden 
Siedlungsgebiet, leben. 

  

(2) Abweichend von Absatz 1 können in den 
strukturschwachen ländlichen Räumen des 
Landes, die im Landesentwicklungsplan fest-
gelegt sind, Unterzentren mit Teilfunktionen 
eines Mittelzentrums auch dann festgelegt 
werden, wenn mindestens 7.000 Personen im 
baulich zusammenhängenden Siedlungsge-
biet leben. 

  

§ 28 
Mittelzentren und Mittelzentren 

im Verdichtungsraum 

 

(1) Mittelzentren und Mittelzentren im Ver-
dichtungsraum haben über den Nahbereich 
und über die Grundversorgung hinausgehen-
de Versorgungsfunktionen und Zentralitäts-
bedeutung. 

  

(2) Mittelzentren und Mittelzentren im Ver-
dichtungsraum sollen in ihrem Mittelbereich 
für die Nahbereiche mehrerer Unterzentren, 
ländlicher Zentralorte oder Stadtrandkerne 
oder für Teile dieser Nahbereiche differenzier-
te Versorgungsmöglichkeiten zur Deckung 
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des gehobenen längerfristigen Bedarfs bieten 
und über ein breites Wirtschaftsgefüge mit 
Ansätzen zur Ausbildung eines industriellen 
Potentials verfügen. 

(3) Ein Mittelzentrum darf nur festgelegt wer-
den, wenn im Mittelbereich mindestens 
40.000 Personen, davon mindestens 15.000 
im baulich zusammenhängenden Siedlungs-
gebiet, leben. Mittelzentren sollen mindestens 
zwölf Kilometer von benachbarten Mittel- oder 
Oberzentren entfernt liegen. 

  

(4) Mittelzentren im Verdichtungsraum sollen 
wenigstens 80.000 Personen in ihrem Mittel-
bereich, davon 25.000 im baulich zusammen-
hängenden Siedlungsgebiet, aufweisen. Der 
Landesentwicklungsplan kennzeichnet die 
gemeinsam von Bund und Ländern festgeleg-
ten Verdichtungsräume. 

  

§ 29 
Oberzentren 

 

Oberzentren sollen für mehrere Mittelbereiche 
oder für Teile von diesen Einrichtungen zur 
Deckung des spezialisierten höheren Bedarfs 
bieten (Oberbereiche); sie sollen ein starkes, 
differenziertes Wirtschaftsgefüge mit einem 
bedeutenden industriellen Potential aufwei-
sen, dessen Wachstum anzustreben ist. 

  

§ 30 
Stadtrandkerne 

 

(1) In einem Umkreis von zehn Kilometern um 
Mittel- und Oberzentren sowie um Hamburg 
sollen in der Regel keine Zentralen Orte fest-
gelegt werden. Hier sollen Stadtrandkerne I. 
und II. Ordnung ausgewiesen werden, die 
zentrale Teilfunktionen in engem räumlichen 
Zusammenhang und für einen räumlich be-
grenzten Bereich wahrnehmen. 

  

(2) Stadtrandkerne I. Ordnung entsprechen 
nach ihrer Zentralitätsfunktion unter Berück-
sichtigung der besonderen Verhältnisse in 
Stadtrandgebieten den Unterzentren. Sie sol-
len einen Bereich von mindestens 20.000 
Personen versorgen. 

  

(3) Stadtrandkerne I. Ordnung, die über ihren 
Versorgungsbereich hinaus Versorgungsfunk-
tionen für Teilbereiche einer differenzierten 
Versorgung zur Deckung des gehobenen 
längerfristigen Bedarfs ausüben, können als 
Stadtrandkerne I. Ordnung mit Teilfunktionen 
eines Mittelzentrums festgelegt werden, wenn 
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in ihren Mittelbereichen mindestens 40.000 
Personen, davon mindestens 20.000 im 
Stadtradkern, leben. 

(4) Stadtrandkerne II. Ordnung entsprechen 
nach ihrer Zentralitätsfunktion unter Berück-
sichtigung der besonderen Verhältnisse in 
Stadtrandgebieten den ländlichen Zentralor-
ten und sollen einen Bereich von mindestens 
10.000 Personen versorgen.“ 

  

Artikel 2 
Übergangsvorschriften 

Artikel 2 
Übergangsvorschriften 

(1) Am Tage des Inkrafttretens dieses Geset-
zes bereits begonnene Aufstellungs- oder 
Änderungsverfahren von Raumordnungsplä-
nen sind nach neuem Recht zu Ende zu füh-
ren. 

  unverändert 

(2) Unberührt vom Neuzuschnitt der Pla-
nungsräume nach Artikel 1 § 3 gelten die be-
stehenden Regionalpläne bis zu ihrer Neu-
aufstellung bezogen auf die neuen Planungs-
räume weiter. 

  

Artikel 3 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Artikel 3 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner 
Verkündung in Kraft. 

 (1) Dieses Gesetz tritt rückwirkend zum 
1. Januar 2014 in Kraft. 

(2) Das Landesentwicklungsgrundsätzegesetz 
in der Fassung vom 30. Oktober 1995 
(GVOBl. Schl.-H. S. 364) tritt mit Inkrafttreten 
dieses Gesetzes außer Kraft. 

 (2) unverändert 

 


